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jedoch erst nach dem 1.7.1968 beendet 
worden ist. Das ergibt sich aus dem 
Charakter dieser Straftaten, die einen 
besonderen, tatbestandsmäßig näher be- 
zeichneten gesetzwidrigen Zustand 
schaffen und aufrechterhalten. Dieser 
kann eine unbestimmte Zeit andauern 
und wird aber mit dem Abschluß des 
gesellschaftsgefährlichen bzw. gesell
schaftswidrigen Verhaltens notwendig 
wieder aufgehoben. Neben Dauerdelik
ten, z. B. §§ 225, 206, 144 betrifft das 
auch solche Delikte, die von der Ausge
staltung des Tatbestandes her nicht un
bedingt, aber durch die Art und Weise 
der Tatbegehung zu Dauerdelikten wer
den, z. B. § 97, wenn sich der Täter als 
Spion anwerben läßt.

4. Die Ermittlung des milderen Geset
zes ist Voraussetzung für die richtige 
Anwendung der zeitlichen Geltung. Im 
Sinne von Abs. 2 und 3 ist dasjenige 
Strafgesetz das mildere, das in bezug 
auf den konkret vorliegenden Fall die 
mildeste Beurteilung zuläßt. Eine gene
relle Entscheidung darüber, welches Ge
setz das mildere ist, kann weder insge

samt noch in bezug auf einzelne Kapitel 
oder Abschnitte der zu vergleichenden 
Gesetze getroffen werden. Es muß im 
einzelnen geprüft werden, welches Ge
setz das mildere ist. Dies ist das Straf
gesetz, dessen Anwendung auf die kon
krete Handlung für den Strafrechtsver
letzer das günstigste Ergebnis herbeizu
führen vermag (vgl. OGNJ 1968/16,
S. 506, OGNJ 1968/15, S. 453). Das be
zieht sich nicht nur auf die Verschieden
heit der angedrohten Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit bzw. 
der vorgegebenen Strafrahmen, sondern 
auf alle strafrechtlich erheblichen Um
stände (z. B. Ausgestaltung des Tatbe
standes, strafverschärfende und straf
mildernde Umstände, außergewöhnliche 
Strafmilderung, Möglichkeit der Über
gabe an gesellschaftliche Gerichte, Be
stimmungen über Rückfall, Teilnahme 
und Versuch).

Literatur

F. Mühlberger/L. Oertel, „Zum zeitlichen 
Geltungsbereich der Strafgesetze (§ 81 
StGB)“, NJ 1968/15, S. 453.

2. Abschnitt 
Verjährung der Strafverfolgung

§ 8 2

(1) Die Verfolgung einer Straftat verjährt,
1. wenn eine Strafe ohne Freiheitsentzug oder Haftstrafe angedroht ist, in zwei 

Jahren;
2. wenn eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren angedroht ist, in fünf Jahren;
3. wenn eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren angedroht ist, in acht Jahren;
4. wenn eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren angedroht ist, in fünfzehn Jah

ren;
5. wenn eine schwerere Strafe als zehn Jahre Freiheitsstrafe angedroht ist, in 

fünfundzwanzig Jahren.

(2) In besonderen Fällen kann im Gesetz die Verjährungsfrist verkürzt werden.

(3) Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Straftat beendet ist. 
Die Verjährungsfrist wird nach der für die Straftat angedrohten schwersten 
Strafe bestimmt.


